
Satzung 

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr  

1. Der Verein führt den Namen “Wissenschaftlich aufgesattelt - Freunde, Studierende und Alumni 
der Göttinger Pferdewissenschaften“. Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und 
führt danach den Namenszusatz „e.V.“.  

2. Der Verein hat seinen Sitz in Göttingen. 

3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  

 

§ 2 Zweck, Gemeinnützigkeit des Vereins  

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 

2. Zweck des Vereins ist die Förderung von Berufsbildung sowie die Studentenhilfe. 

3. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch 

a. Die Unterstützung von Studierenden sowie der AG Pferd an der Universität Göttingen bei 
Maßnahmen wie Exkursionen, Kongressteilnahmen, Vorträgen, etc.. 

b. Die Organisation von Treffen und Veranstaltungen, die den Wissenstransfer von der 
Wissenschaft in die Praxis fördern sollen.  

b. Die Unterstützung bei Maßnahmen, die der Werbung und Repräsentation des 
Masterstudienganges Pferdewissenschaften an der Georg-August-Universität Göttingen 
dienen (z.B. Messeauftritte).  

4. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

5. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Sie haben bei ihrem 
Ausscheiden keinerlei Ansprüche an das Vereinsvermögen. 

6. Keine Person darf durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 

§ 3 Mitgliedschaft  

1. Mitglieder können alle natürlichen und juristischen Personen werden, die die Ziele des Vereins 
unterstützen.  

2. Die Aufnahme in den Verein ist schriftlich beim Vorstand zu beantragen. Über den 
Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand nach freiem Ermessen. Eine Ablehnung des Antrags 
hat er gegenüber dem Antragsteller nicht zu begründen.  

3. Die Mitgliederversammlung kann verdienten Mitgliedern und anderen Personen, die die 
Vereinsarbeit wesentlich gefördert haben, die Ehrenmitgliedschaft verleihen. 

4. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss, Tod oder Auflösung der juristischen Person. 

5. Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem vertretungsberechtigten 
Vorstandsmitglied. Die schriftliche Austrittserklärung muss mit einer Frist von drei Monaten 
jeweils zum Ende des Geschäftsjahres erfolgen. 

6. Ein Ausschluss kann nur aus wichtigem Grund erfolgen. Wichtige Gründe sind insbesondere 
ein die Vereinsziele schädigendes Verhalten, die Verletzung satzungsmäßiger Pflichten oder 



Beitragsrückstände von mindestens einem Jahr. Über den Ausschluss entscheidet der 
Vorstand. Gegen den Ausschluss steht dem Mitglied die Berufung an die 
Mitgliederversammlung zu, die schriftlich binnen eines Monats an den Vorstand zu richten ist. 
Die Mitgliederversammlung entscheidet im Rahmen des Vereins endgültig. Dem Mitglied bleibt 
die Überprüfung der Maßnahme durch Anrufung der ordentlichen Gerichte vorbehalten. Die 
Anrufung eines ordentlichen Gerichts hat aufschiebende Wirkung bis zur Rechtskraft der 
gerichtlichen Entscheidung. 

 

§ 4 Rechte und Pflichten der Mitglieder  

1. Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe der Beiträge und deren Fälligkeit 
bestimmt die Mitgliederversammlung. 

2. Allen Mitgliedern stehen die Kontaktdaten der übrigen Mitglieder zur Verfügung und sie stellen 
ihrerseits die Kontaktdaten der eigenen Person zum Zwecke der internen Weitergabe frei. Für 
Unternehmen gelten in Absprach mit dem Vorstand gesonderte Regelungen.  

3. Die Mitglieder können an allen Veranstaltungen, die der Verein organisiert, zum Selbst-
kostenpreis teilnehmen.  

 

§ 5 Organe des Vereins  

Die Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand. 

 
§ 6 Mitgliederversammlung  

1. Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ. Versammlungsleiter ist der 1.Vorsitzende 
und im Falle seiner Verhinderung der 2.Vorsitzende. Sollten beide nicht anwesend sein, wird 
ein Versammlungsleiter von der Mitgliederversammlung gewählt. Soweit der Schriftführer nicht 
anwesend ist, wird auch dieser von der Mitgliederversammlung bestimmt. 

2. Die Mitgliederversammlung stellt die Richtlinien für die Arbeit des Vereins auf und entscheidet 
Fragen von grundsätzlicher Bedeutung. Zu den Aufgaben der Mitgliederversammlung gehören 
insbesondere:  

a. Wahl und Abwahl des Vorstandes  

b. Beratung über den Stand und die Planung der Arbeit  

c. Genehmigung des vom Vorstand vorgelegten Wirtschafts- und Investitionsplans  

d. Beschlussfassung über den Jahresabschluss  

e. Entgegennahme des Geschäftsberichtes des Vorstandes  

f. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes  

g. Erlass der Beitragsordnung, die nicht Bestandteil der Satzung ist  

h. Beschlussfassung über die Übernahme neuer Aufgaben oder den Rückzug aus Aufgaben 
seitens des Vereins  

i. Beschlussfassung über Änderungen der Satzung und die Auflösung des Vereins.  

3. Zur Mitgliederversammlung wird vom Vorstandsvorsitzenden unter Angabe der vorläufigen 
Tagesordnung mindestens vier Wochen vorher schriftlich eingeladen. Sie tagt so oft es 
erforderlich ist, mindestens jedoch einmal pro Kalenderjahr.  



4. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung findet statt, wenn mindestens 25 % der 
Mitglieder sie unter Angabe von Gründen verlangen. Sie muss längstens fünf Wochen nach 
Eingang des Antrags auf schriftliche Berufung tagen.  

5. Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der 
erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden 
mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst.  

6. Über die Beschlüsse und, soweit zum Verständnis über deren Zustandekommen erforderlich, 
auch über den wesentlichen Verlauf der Verhandlung, ist eine Niederschrift anzufertigen. Sie 
wird vom Versammlungsleiter und dem Protokollführer unterschrieben.  

 

§ 7 Vorstand  

1. Der Vorstand besteht aus  

a. dem Vorsitzenden, 

b. dem stellvertretenden Vorsitzenden,  

c. dem Kassenwart,  

d. dem Schriftführer, 

e. und dem Netzwerkbeauftragten.  

Sie bilden den Vorstand im Sinne von § 26 BGB. Die Vorstandsmitglieder sind ehrenamtlich tätig.  

2. Zur rechtsverbindlichen Vertretung genügt die gemeinsame Zeichnung durch zwei Mitglieder 
des Vorstandes.  

3. Die Amtszeit der Vorstandsmitglieder beträgt 2 Jahre. Sie bleiben bis zur Bestellung des neuen 
Vorstandes im Amt. Die Wiederwahl ist möglich. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes während 
seiner Amtszeit aus, ist von der nächsten Mitgliederversammlung eine Ergänzungswahl 
durchzuführen; scheiden der Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende während der 
Amtszeit aus, ist innerhalb von zwei Monaten die Mitgliederversammlung einzuberufen, die die 
Ergänzungswahl durchführt.  

4. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend sind. 
Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als 
abgelehnt. Der Vorsitzende ist verantwortlich für die Durchführung der Beschlüsse. 

5. Der Vorstand soll mindestens vierteljährlich tagen. Der Vorstandsvorsitzende lädt zu diesen 
Sitzungen schriftlich ein.  

6. Die Sitzungen und Beschlüsse sind schriftlich zu protokollieren und von dem 
Vorstandsvorsitzenden und dem Protokollführenden zu unterzeichnen.  

 

§ 8 Kassenprüfung 

1. Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von einem Jahr eine/n Kassenprüfer/in. 

2. Diese/r darf nicht Mitglied des Vorstands sein. 

3. Wiederwahl ist zulässig. 

 

 

 



§ 9 Satzungsänderungen und Auflösung  

1. Über Satzungsänderungen, die Änderung des Vereinszwecks und die Auflösung entscheidet 
die Mitgliederversammlung. Vorschläge zu Satzungsänderungen, Zweckänderungen und zur 
Auflösung sind den stimmberechtigten Mitgliedern bis spätestens einen Monat vor der Sitzung 
der Mitgliederversammlung zuzuleiten. Für die Beschlussfassung ist eine Mehrheit von drei 
Vierteln der anwesenden Stimmberechtigten erforderlich.  

2. Änderungen oder Ergänzungen der Satzung, die von der zuständigen Registerbehörde oder 
vom Finanzamt vorgeschrieben werden, werden vom Vorstand umgesetzt und bedürfen keiner 
Beschlussfassung durch die Mitgliederversammlung. Sie sind den Mitgliedern spätestens mit 
der nächsten Einladung zur Mitgliederversammlung mitzuteilen.  

3. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt 
das Vermögen des Vereins an die Georg-August-Universität Göttingen, Körperschaft 
öffentlichen Rechts, die es ausschließlich und unmittelbar für die Förderung von Wissenschaft 
und Forschung zu verwenden hat. Diese Förderung sollte wenn möglich im Bereich der 
Pferdewissenschaften stattfinden.  

 

 

Göttingen, den 15.01.2015 

 
 

 


